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 Veröffentlicht am 19.03.1991

Index

66/02 Andere Sozialversicherungsgesetze

Norm

BSVG §23;

Rechtssatz

§ 23 BSVG liegt o enbar der Gedanke zu Grunde, bei der Beitragsbemessung alle den Ertrag eines Betriebes

bestimmenden Komponenten gleichmäßig zu berücksichtigen; dies ergibt sich bei der (vereinfachenden)

Bemessungsmethode nach § 23 Abs 2 leg cit aus den Anordnungen (§ 23 Abs 3 leg cit) von "Modi kationen" der

Einheitswerte für den Fall, daß der Umfang der bewerteten wirtschaftlichen Einheit iSd § 2 BewG und der für die

Beitragsbemessung maßgebliche Umfang des Betriebes (etwa infolge von Verpachtung oder Zupachtung) nicht

übereinstimmen, bei der Bemessungsmethode nach § 23 Abs 4 BSVG hingegen aus der Anordnung, die Einkünfte aus

JEDER die Pflichtversicherung begründenden Erwerbstätigkeit heranzuziehen.
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